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Vorwort

Diese Arbeit ist der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Ber­
lin im September 2024 als Dissertation vorgelegt und ebendort im März 
2025 verteidigt worden. Literatur und Rechtsprechung haben den Stand 
von März 2025.

„It takes a village to raise a child“ – das gilt im übertragenen Sinne 
auch für eine Doktorarbeit. Zum Wachsen dieses Buchprojekts haben viele 
wunderbare Menschen auf unterschiedliche Weise beigetragen und dafür 
bin ich unendlich dankbar.

Von 2007 bis 2011 war ich – damals noch als Studentin der Gender 
Studies und der Islamwissenschaft – Mitarbeiterin am Lehrstuhl von 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Susanne Baer, LL.M. an der Humboldt-Universität 
zu Berlin. Diese Zeit hat mein Leben in fundamentaler Weise geprägt: Das 
Recht als Macht- und Empowerment-Instrument kritisch zu hinterfragen, 
die Einsicht, dass interdisziplinäre Perspektiven dafür Bereicherung und 
Notwendigkeit zugleich sind, sowie den Mut zum eigenen Standpunkt und 
die fortwährende Bereitschaft, diesen auch zur Disposition zu stellen – 
alle diese wichtigen Fundamente wissenschaftlichen Arbeitens habe ich in 
dieser Zeit gelernt. Am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Geschlechter­
studien habe ich zudem ein unschätzbar tolles Kollegium gefunden, aus 
dem heraus sich Netzwerke geknüpft haben, die für meinen weiteren Weg 
in die Rechtswissenschaft und Rechtspraxis entscheidend waren. Insofern 
verdanke ich Susanne Baer unsagbar viel mehr als die Unterstützung und 
Begleitung als Erstgutachterin dieser Arbeit; ohne sie und ihre Ermögli­
chungen gäbe es weder diese Arbeit noch wäre ich wohl überhaupt jemals 
Juristin geworden.

Von Prof. Dr. Anna-Bettina Kaiser, LL.M. habe ich als Studentin die 
Grundrechte gelernt. Ich habe mich daher sehr gefreut, dass sie die Zweit­
begutachtung meiner Arbeit übernommen hat, und danke ihr für zuge­
wandte und kritische Anregungen. Prof. Dr. Katharina de la Durantaye, 
LL.M. hat den Vorsitz der Prüfungskommission übernommen, wodurch 
mir nicht nur das Privileg einer rein weiblich, sondern auch einer intradis­
ziplinär besetzten Prüfungskommission zuteil wurde.

Im Sommer 2023 verbrachte ich einen Forschungsaufenthalt in Flens­
burg am Lehrstuhl von Anna Katharina Mangold, deren kluge Ratschläge 
mich schon durchs Studium und Referendariat und nunmehr auch durch 
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die Phase der Promotion gelotst haben. Die warmherzige und empowernde 
Atmosphäre sowie die anregenden Diskussionen mit Katharina und ihrem 
Team haben die Arbeit an entscheidender Stelle in die richtige Bahn ge­
lenkt. Mit Susanna Roßbach und Theresa Richarz habe ich im März 2021 
ein „ET“ (für Erfolgsteam) gegründet. Im September 2021 kam das interdis­
ziplinäre Mini-Kolloquium „Diss das“ mit Inga Schuchmann, Ida Westphal 
und Fiona Schmidt hinzu. Chris Ambrosi, Anne Sanders und allen voran 
Olga Schmidt haben mich fachlich und emotional in bedeutsamer Weise 
unterstützt. Zur wunderbaren Gemeinschaft, in der die vorliegende Arbeit 
gewachsen und gediehen ist, gehören auch Dirk Siegfried, Dana-Sophia 
Valentiner, Nora Markard, Selma Gather, Maria Wersig sowie weitere 
Kolleginnen vom Deutschen Juristinnenbund (djb), des Feministischen 
Juristinnentages (FJT) und von der Gesellschaft für Freiheitsrechte – GFF. 
Ich weiß nicht, wie oft mich der freundschaftlich kollegiale Austausch mit 
allen Genannten aufgefangen und aus Krisen herausgeholt hat, wie viele 
unfertige Textteile ich ihnen anvertrauen konnte und wie viele substantielle 
Rückmeldungen von ihnen mir wichtige Denk- und Schreibanstöße gege­
ben haben. Für all diese Unterstützung und Begleitung bin ich von Herzen 
dankbar.

Um eine Dissertation schreiben zu können, braucht es Ressourcen – 
vor allem Zeit und Geld. Valentin Todorow hat es als Partner der Kanzlei 
Raue in einzigartiger Weise ermöglicht, dass ich mir als Rechtsanwältin 
die Zeit zum wissenschaftlichen Arbeiten sowie zum Forschen und Den­
ken nehmen konnte. Diese gleichzeitige Flexibilität und Beständigkeit hat 
mich bestärkt und angespornt. In finanzieller Hinsicht hat das Erbe von 
Ingrid Guentherodt die vorliegende Arbeit maßgeblich ermöglicht. Die am 
4. Februar 2020 verstorbene feministisch engagierte Sprachwissenschaftle­
rin hatte den djb zu ihrem Alleinerben bestimmt. Das Erbe war verbunden 
mit der Auflage, ein „Promotionsstipendium für Juristinnen jeden Alters“ 
einzurichten. In den Jahren 2022 und 2023 habe ich als erste Dr. Ingrid 
Guentherodt Stipendiatin des djb davon profitiert – eine große Freude, 
Ehre und Aufgabe zugleich.

#PaulaHatZweiMamas und das sind Gesa Teichert-Akkermann und Ve­
rena Akkermann. Sie haben sich 2019 dazu entschlossen, das diskriminie­
rende Abstammungsrecht nicht länger hinzunehmen, sondern es zu verän­
dern. Seither kämpfen sie dafür, dass ihre Tochter Paula endlich auch recht­
lich zwei Mütter bekommt. Ähnlich geht es Christina Klitzsch-Eulenburg 
und Janina Eulenburg, den Gründerinnen der Initiative Nodoption, die 
inzwischen hunderte queere Familien umfasst. Alle diese Familien teilen 
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diskriminierende Erfahrungen mit dem Recht. Der Mut und die Beharr­
lichkeit, mit denen sie seit vielen Jahren gegen dieses Unrecht ankämpfen, 
beeindruckt und inspiriert mich immer wieder und hat maßgeblich dazu 
beigetragen, dass das Abstammungsrecht zu einem Herzensthema für mich 
geworden ist. Dass ich einige der Familien als Anwältin begleiten darf, 
ist nicht nur menschlich ein großes Geschenk, sondern schärft, korrigiert 
und präzisiert meinen Blick auf das Recht immer wieder. Die vorliegende 
Arbeit ist Paula und allen Kindern queerer Eltern gewidmet. Mögen sie 
eines Tages ein (Familien-)Recht vorfinden, das wir für sie besser gemacht 
haben.

 

Berlin, im Mai 2025 Lucy Chebout

Vorwort
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